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Rundschreiben 2025/39/Spb vom 27.11.2025 
Zweiter Spielplantag 2025/26 

 

Liebe Vereinsvertreter*innen, 

hiermit möchten wir euch die angekündigten Informationen zum 2. Spielplantag der Saison 2025/26 
zukommen lassen. 

Durchführung: Hybrides Format (Web-Applikation + Präsenztermin) 

Zeitraum: Von Montag, 01. Dezember 2025 (Beginn 14:00 Uhr) bis Donnerstag,  
04. Dezember 2025 (Ende 20:30 Uhr) 

Präsenztermin: 04. Dezember 2025 17:30 bis 20:30 (verpflichtende Teilnahme) 

 
Dieser Spielplantag wird nach den Erfahrungen der letzten Jahre in hybrider Form durchgeführt und 
erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Tagen. 
 
Wir bitten alle Vereine uns eine für den Spielplantag verantwortliche Person (mit Angabe einer  
E-Mail-Adresse) für die digitale Durchführung des Spielplantages zu melden. Bitte übermittelt uns eure 
Rückmeldung bis Montag, 01.12.2025 (08:00 Uhr) per E-Mail an:  
 

spielbetrieb@basketball-verband.berlin 
 
Sollte uns kein*e Verantwortliche*r bekannt gegeben werden, so werden wir den*die bei uns 
hinterlegte*n Sportwart*in des Vereins als Verantwortliche*n eintragen. 
  
Der*die Verantwortliche bekommt von uns Zugangsdaten für ein Online-Verlegungsportal, in dem der 
aktuelle Spielplan dargestellt ist. In dem Portal können im Rahmen des 2. Spielplantages alle  
Verlegungen abgebildet, bearbeitet und bestätigt werden. 
 
Mit den Zugangsdaten, welche an den*die Vereinsverantwortliche*n übermittelt werden, können 
selbstständig Mannschafts- oder auch weitere Vereinsverantwortliche angelegt werden. 
 
Ihr habt dann ab Montag (01.12.2025, ca. 14:00 Uhr) vier Tage Zeit, um sämtliche Verlegungen mit 
euren Spielpartnern abzusprechen und über das Portal bestätigen zu lassen. Final in den offiziellen 
Spielplan übernommen werden alle Spielverlegungen, die bis zum Ende des digitalen Spielplantages 
am Donnerstag (04.12.2025, um 20:30 Uhr) beidseitig bestätigt worden sind. 

BERLINER BASKETBALL VERBAND e.V. 
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Mit dem Versand der Zugangsdaten am Montag, den 01.12.2025, bekommt ihr auch noch eine  
detaillierte Anleitung von uns, wie das Portal im Detail zu bedienen ist, wobei die Handhabung  
eigentlich selbsterklärend ist. 
 
Zusätzlich zu unserem Online-Portal werden wir den Spielplantag erneut durch einen Präsenztermin 
ergänzen.  
 

Donnerstag, 04. Dezember 2025 

17:30 – 20:30 Uhr 
 

Gottfried-Keller-Gymnasium 

Olbersstraße 38, 10589 Berlin (Charlottenburg) 
 

 
Die dort vereinbarten Spieltermine werden ebenfalls digital über die Webapplikation erfasst. 
Wir bitten daher alle Vereine sich einen mobilen Internetzugang (Hotspot) zu organisieren. 
 
Wir empfehlen allen Vereinen mindestens einen Laptop dabei zu haben, um Spielverlegungen zu 
erfassen. Diese können vor Ort über ein TAN-Verfahren bestätigt werden, um Zeit zu sparen. Die 
TAN-Listen verteilen wir vor Ort an die Vereine. 
 
Für technische Fragen und Probleme stehen wir vor Ort zur Verfügung. 

Anwesenheitspflicht 

Der Präsenztermin soll den Spielplantag abschließen. Hier können noch offene Termine  
persönlich und sehr zeitsparend vereinbart werden – vorausgesetzt alle Vereine sind vor Ort 
vertreten. Für Vereine mit bis zu zwei gemeldeten Mannschaften ist eine durchgehende 
telefonische Erreichbarkeit ausreichend: 

BBV-Spielordnung § 39 Spielplantag 

(1) Im Zeitraum zwischen Meldetermin und zwei Wochen vor Beginn der Spielzeit, sowie im Dezember 
ist ein Spielplantag durchzuführen. Der Spielplantag kann als Präsenzveranstaltung, als digitales 
Format (Online-Anwendung) oder als Kombination aus den beiden vorher genannten Möglichkeiten 
(hybride Durchführung) durchgeführt werden. Jeder am Spielbetrieb teilnehmende Verein ist ver-
pflichtet, mit einem*r entscheidungsbefugten Vertreter*in teilzunehmen. Bei Vereinen mit bis zu 
zwei gemeldeten Mannschaften ist für den Präsenztermin eine durchgehende telefonische Erreich-
barkeit ausreichend. 

(2) Bei Nichtteilnahme bzw. Nichterreichbarkeit eines Vereins kann die Spielleitung an dessen Stelle 
Spielverlegungen zustimmen. 

Es wird auch für kleinere Vereine als zumutbar angesehen, zweimal im Jahr für drei Stunden in 
eine effektive Spielplanung zu investieren. Bei einer Nichtteilnahme am Spielplantag wird dem 
entsprechenden Verein eine Gebühr in Rechnung gestellt: 

BBV-Ausschreibung (IV. Strafenkatalog) 

 16. Nichtteilnahme an einem Spielplantag 
a) Vereine mit bis zu drei gemeldeten Mannschaften ........................................................................... 150,00 € 
b) Vereine mit vier bis acht gemeldeten Mannschaften ........................................................................ 300,00 € 
c) Vereine mit neun oder mehr gemeldeten Mannschaften .................................................................. 450,00 € 

Offene Spieltermine 

Die Heimspieltermine, die nicht ordnungsgemäß gemeldet wurden, oder noch offene Spieltermine 
wegen inzwischen wahrgenommener Nachmeldungen, sind beim Spielplantag mit dem Spielpartner 
zu vereinbaren. 
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Kostenlose Spielverlegungen beim Spielplantag 

Spielverlegungen, die anlässlich eines Spielplantages verabredet werden, sind gebührenfrei. Werden 
danach Änderungen vorgenommen, so ist grundsätzlich die vom Verbandstag beschlossene  
Verlegungsgebühr zu zahlen (sofern nicht der Nachweis erbracht wird, dass der Verein den Grund 
der Verlegung nicht zu vertreten hat). 

Verlegungsbestimmungen  

Ein Spiel kann – mit Zustimmung des Spielpartners und der Spielleitung – unter Beachtung folgender 
Bestimmungen auf jeden Zeitpunkt vor dem Ende des Wettbewerbs verlegt werden: 

Der letzte Spieltag der Saison 2025/26 ist Sonntag, der 26.04.2026 (abweichend davon 
Jugend-Oberligen mit Endturnieren oder U12-Saisonfinals wie m/wU14-20 oder m/wU12: 
siehe Rahmenterminplan auf der BBV-Webseite). 

BBV-Spielordnung § 42 Spielverlegung 

(1) Die Verlegung eines Spieles bedarf der Zustimmung des Spielpartners und der Spielleitung. 

(2) Mit Zustimmung des Spielpartners darf ein Spiel aus jedem Grund verlegt werden. 

(3) Stimmt ein Spielpartner einer Verlegung nicht zu, kann bei der Spielleitung die Verlegung unter Darlegung der 
Gründe beantragt werden. 

(4) Sollte der neue Spieltermin nicht feststehen, ist er sinngemäß nach den Bestimmungen für  
Spielterminvereinbarungen nach Spielausfällen festzulegen. Die entsprechenden Fristen beginnen mit dem Tag 
der Einwilligung des Spielpartners oder der Spielleitung. 

(5) Bei einer Verlegung eines Spiels mit namentlichen SR-Ansetzungen ist der neue Termin auf einen Wochentag 
(Montag bis Freitag) festzulegen und ein Vorlauf von 7 Tagen beim neuen Termin einzuhalten. 

(6) Spielverlegungsanträge sind in Textform an die Spielleitung zu senden. Sie sind gebührenpflichtig. 

(7) Spielverlegungsanträgen, die spätestens sieben Tage vor dem Spieltermin gestellt werden, ist zu entsprechen, 
wenn sie wegen der Teilnahme von Stammspieler*innen einer Mannschaft an einer BBV- oder DBB-Maßnahme 
gestellt werden und wenn sie binnen einer Woche nach Erhalt der Einladung bzw. nach Veröffentlichung des 
Termins der Maßnahme gestellt werden. 

(8) Sind für ein zu verlegendes Spiel bereits Schiedsrichter*innen eingeteilt, so hat der Verlegende diese sowie die 
ansetzende Stelle über die Verlegung zu informieren. Bei einer nichtnamentlichen Ansetzung hat der Verleger 
andere vereinsneutrale Schiedsrichter*innen zu stellen, sofern der neue Termin in einen Zeitraum fällt, für den die 
SR-Ansetzung bereits erfolgt ist. 

(9) Fällt ein verlegtes Spiel aus, weil die Verlegungsbestimmungen nicht eingehalten worden sind, so ist gegen den 
Verursacher auf Spielverlust gemäß DBB-SO zu entscheiden. Zusätzlich wird die Geldstrafe für Nichtantreten 
ausgesprochen. 

Termine der BBV-Auswahlmannschaften 

Bitte beachtet, dass alle Termine von BBV-Auswahlmannschaften (Lehrgänge, Turniere,  
DBB-Sichtungen oder andere Maßnahmen) Terminschutz genießen (BBV-Spielordnung § 65). 
Der Rahmenterminplan bietet eine Übersicht der Spiel- und Lehrgangstage. 

Bitte gewährleistet, dass die Auswahlspieler*innen eures Vereins die Kaderlehrgänge  
wahrnehmen können. Die Lehrgangszeiten entnehmt ihr bitte den Terminübersichten der  
einzelnen Kader, die den Heimtrainer*innen vorliegen. Wir waren bemüht die Termine bereits 
in der Spielplanung weitestgehend zu berücksichtigen. Wir konnten allerdings nicht alle  
Terminkonflikte lösen, so dass wir Euch bitten dies in Euren Planungen zu berücksichtigen und 
ggf. Spielverlegungen auf dem Spielplantag vorzunehmen. 
  

http://go.binb.info/6XMa9
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Die Terminübersichten der jeweiligen Kader sind auf der BBV-Webseite zu finden: 

 

 
www.binb.info | Jugend | Landesauswahl | Termine & Kontakte 

 

 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Freundliche Grüße 

STEPHAN MCCOLLISTER 
BBV-Geschäftsstelle 

https://www.binb.info/jugend/landesauswahl/termine-kontakte

